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Ü B U N G S L E I T E R V E R T R A G 
 
Zwischen dem TTC Gnadental e.V. und  
 
……………………………………………………. 
als Übungsleiter/in  
wird folgender Vertrag geschlossen: 
 
Der TTC Gnadental beschäftigt den Übungsleiter als nebenberuflichen Übungsleiter und zur 
Betreuung der ihm zugewiesenen Gruppe/Mannschaft bei den Übungsstunden, bei Spielen und 
Wettkämpfen. Die Vertragspartner sind sich einig, dass die Tätigkeit als Ausübung eines 
selbständigen, freien Berufes gilt; die Vergütung unterliegt daher nicht dem Lohnsteuerabzug. 
 
Nach § 3. Abs. 26 EStG können nebenberufliche Übungsleiter eine steuerfreie Entschädigung 
von bis zu € 3.000,-- jährlich erhalten. Der Übungsleiter wurde auf die bestehenden Pflichten 
bei Bezügen von über € 3.000,-- hingewiesen. Der Übungsleiter bestätigt, dass die Bezüge, die 
über die sozialversicherungs- und steuerfreie Grenze von € 3.000,- hinausgehen, selbst 
versteuert werden. 
 
Die Vergütung beträgt ___,___ €  für jede Übungsstunde ( …. Min.) inkl. Fahrtgeld. Der 
Übungsleiter führt einen Stundennachweis und rechnet mindestens halbjährlich mit Angabe der 
Kontoverbindung mit dem Abteilungsleiter ab. 
 
Der Übungsleitervertrag gilt ab …………………………. und endet .................................. 
 
Der Übungsleiter verpflichtet sich: 
 die Sportanlagen und -geräte jeweils vor Benutzung auf die ordnungsgemäße Beschaffenheit 

für den gewollten Zweck zu überprüfen. Er muss sicherstellen, dass schadhafte Geräte oder 
Anlagen nicht benutzt werden; Festgestellte oder verursachte Schäden umgehend dem 
Abteilungsleiter zu melden sind. 

 die Satzungen und Ordnungen des Vereins und der angeschlossenen Verbände zu achten und 
einzuhalten. 

 alle Übungsstunden sportlich einwandfrei durchzuführen. 
 mit den Übungsstunden pünktlich zu beginnen. 
 nur Berechtigte an den Übungsstunden teilnehmen zu lassen (Versicherungsschutz). 
 auf die Gesundheit der Teilnehmer zu achten. 
 die Übungsstunden nach den Vorgaben der Abteilungsleitung durchzuführen. 
 für Ordnung und Sicherheit in den benutzten Räumen und Anlagen zu sorgen. 
 die Hallenschlüssel ( Nr. …..) sicher zu verwahren und die Hallen immer abzuschließen. 
 

 Im Verhinderungsfall hat der Übungsleiter rechtzeitig dafür zu sorgen, dass die 
Übungsstunden von einer geeigneten Vertretung geleitet werden. 

 Versicherungsschutz für Übungsleiter besteht nur im Rahmen des 
Sportversicherungsvertrags des Württ. Landessportbundes e.V. (WLSB). 

 Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so bleiben 
die übrigen Regelungen weiterhin gültig. 

 
Michelfeld, den  
 
.............................................                                         ............................................ 
Abteilungsleiter                                                             Übungsleiter 


